
VFormular

Formular V
 Blaue Flächen = Kantonaler Freiraum / Optional
 Gelbe Flächen = Reserviert für Software und Barcode
 Rote Schrift = Änderungen gegenüber Vorperiode
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Versicherungsprämien 20 .  .

A.  Bezahlte Versicherungsprämien und Zinsen von Sparkapitalien

 1. Private Krankenversicherungsprämien  601

 2. Private Unfallversicherungsprämien  602

 3. Private Lebens- und Rentenversicherungsprämien  603

 4. Zinsen von Sparkapitalien  604

 5. Zwischentotal  607

 6. Abzüglich erhaltene Prämienverbilligungen   605 –

  (soweit nicht schon unter Ziffer 1. berücksichtigt)  

  Total bezahlte Versicherungsprämien und Zinsen von Sparkapitalien (A) 606

B. Maximaler Abzug für Versicherungsprämien und Zinsen von Sparkapitalien

 1. Für Verheiratete  

  die Beiträge an die 2. oder 3. Säule a geleistet haben   ……  ……  
611

 oder: sofern weder Beiträge an die 2. noch an die 3. Säule a geleistet wurden  ……  …… 

 2. Übrige Steuerpflichtige  

  die Beiträge an die 2. oder 3. Säule a geleistet haben   ……  ……  
612

 oder: sofern weder Beiträge an die 2. noch an die 3. Säule a geleistet wurden  ……  …… 

 3. Zusätzlicher Abzug für Kinder und unterstützungsbedürftige Personen  

  Zusätzlicher Abzug für jedes Kind Anzahl:   ……  ……  613

  Zusätzlicher Abzug für jede unterstützungsbed. Person   Anzahl:  ……  614

  Zusätzlicher Abzug für jede unterstützungsbed. Person   Anzahl:    ……  615

 Total der maximalen Abzüge für Versicherungsprämien und Zinsen von Sparkapitalien     (B) 616

C. Abzug

 Der niedrigere Betrag von  (A) oder (B)  270

Kanton

Kanton Staatssteuer Bundessteuer

Kanton

Kanton

Kanton

Kanton

Kanton

Reg.-Nr. Gemeinde

Name Vorname

Kanton ……

 Berufsauslagen
 siehe Rückseite 

 CHF ohne Rappen

Die individuelle Prämienver billi
gung wird in der Regel mit den 
 Prämien Ihres Krankenversicherers 
verrechnet. In diesem Fall tragen 
Sie die um die Prämien verbil li   gung 
reduzierten Kranken versiche
rungs prämien ein.

Kanton Staatssteuer Bundessteuer

▸	 Zu übertragen in die
Steuererklärung
Seite 3, Ziffer 15

▸	 Zu übertragen in die
Steuererklärung
Seite 3, Ziffer 15

Kanton

Gültig ab Steuerperiode 2020


